
Allgemeine Vertragsbedingungen silverbase gmbh, Stand 01/2021 
 
Allgemeines: 
Grundlage dieses Mietvertrages sind ausschließlich die folgenden Vertragsbedingungen. 
Es bestehen keinerlei mündliche Nebenabreden. 
 
Versicherung: 
Im Mietpreis sind die gesetzliche Haftpflicht sowie eine Teilkasko-Versicherung inbegriffen. 
Der Mieter haftet pro Schadensereignis in Höhe des Selbstbehaltes, welcher als Kaution hinterlegt ist und für Schäden, 
die durch die Versicherung nicht gedeckt sind oder eine Bezahlung aus welchen Gründen immer abgelehnt wird. Ferner auch 
für Schäden, die durch die Haftpflichtversicherung nicht gedeckt sind. Der Selbstbehalt wird für jedes Schadensereignis neu 
verrechnet. Die Versicherung ist nur in Europa gültig. 
 
Bewegung des Wohnwagens: 
Der Wohnwagen darf nur von einem durch die Fa. silverbase gmbh autorisierten Fahrer bewegt werden. Wird der Anhänger auf 
Wunsch des Mieters durch den Vermieter lediglich überstellt und geparkt, und es bedarf keiner Betreuung (z.B. 
Studiodreharbeiten, längerer Einsatz am gleichen Drehort...), so haftet in diesem Zeitraum der Mieter für jegliche selbst 
verursachte Schäden. 
 
Kaution: 
Der Mieter hinterlegt spätestens bei Übergabe des Anhängers eine Kaution in der Höhe von € 1.150,-- 
(eintausendeinhundertundfünfzig_Euro) in BAR, welche bei Rückgabe des einwandfreien unbeschädigten Anhängers 
rückerstattet wird. 
 
Unfall: 
Bei Unfällen jeder Art muss der Vermieter sofort verständigt werden. Es ist immer ein einwandfreies Protokoll über Unfall, unter 
Mitwirkung der zuständigen Exekutive zu erstellen. Die Namen von Zeugen und Fahrern, sowie die Kennzeichen beteiligter 
Fahrzeuge müssen festgestellt werden. 
Der Viermieter haftet keinesfalls für die Weiterbeförderung des Mieters und dessen Insassen. 
 
Bei Diebstahl, Brand und Parkschäden ist der Mieter verpflichtet unverzüglich Anzeige bei der Exekutive zu erstatten. 
 
Auftreten von Schäden: 
Bei Auftreten von Betriebsstörungen oder Schäden am Anhänger jeder Art ist der Vermieter zu verständigen und dessen 
Weisung einzuholen. Andernfalls trägt der Mieter die hierfür anfallenden Kosten. 
 
Reparaturen: 
Vor Reparaturen ist in jedem Fall die Genehmigung des Vermieters einzuholen. Reparaturen dürfen nur bei absoluter 
Notwendigkeit durchgeführt werden. 
 
Wartung und Pflege: 
Der Anhänger ist mit äußerster Sorgfalt zu benützen und zu pflegen. Der Mieter ist verpflichtet, den Anhänger schonend und 
dem Verwendungszweck entsprechend zu behandeln. 
 
Reinigung: 
Der Anhänger wird im gereinigten Zustand übergeben und ist so an den Vermieter zurückzustellen. Bei ungereinigter Rückgabe 
wird für die Innenreinigung € 130,-- und für die Außenreinigung € 80,-- berechnet. 
 
Rauchverbot: 
Es gilt absolutes Rauchverbot im Wohnanhänger. Bei Zuwiderhandeln entfällt die Kaution. 
 
Gas: 
1x 10kg Gasfüllung ist bei Übergabe inkludiert. Für Gasunfälle jeder Art übernimmt der Vermieter keine Haftung. 
 
Straf & Zollrecht: 
Der Vermieter haftet nicht für straf- und zollrechtliche Übertretungen des Mieters. 
Für durch den Mieter im Anhänger zurückgelassene Gegenstände kann der Vermieter nicht haftbar gemacht werden. 
 
Auslandsfahrten: 
Es sind Fahrten in europäische Länder (ausgenommen Kriegs- und Krisengebiete) nach Vorankündigung gestattet. Für andere 
Länder bedarf es einer Sondervereinbarung mit dem Vermieter. 
 
Storno: 
Storniert der Mieter den Vertrag, werden folgende Stornogebühren verrechnet: bis 7 Tage vor Mietbeginn 70%, bis 14 Tage 
vorher 50%. 
 
Übernahme und Rückgabe: 
Der Mieter überzeugt sich vor Übernahme des Anhängers über den einwandfreien Zustand und bestätigt dies am 
Übernahmeprotokoll. Mängel müssen vor Antritt der Fahrt vom Vermieter schriftlich bestätigt werden. Beschädigungen und 
fehlende Gegenstände werden bei Rückgabe verrechnet. Der Anhänger ist dem Vermieter in gereinigtem Zustand 
zurückzubringen. 
 
Gerichtsstand: 
Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Gerichtstand St. Pölten / Niederösterreich. Irrtum vorbehalten. 


